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Frost- und Tausalzbeständiger Beton 

 
Immer wieder stellt sich die Frage nach Betonfertigteilen, die Frost- und Tausalzbeständig 
ausgeführt werden sollen. Wir nehmen diese Tatsache zum Anlass, Sie als unseren Kunden in 
diesem Rundschreiben zu der Thematik „Tausalzeinsatz auf Betonfertigteilen“ zu informieren. 
Gleichzeitig raten wir Ihnen, diese Informationen auch an Ihre Auftraggeber und Bauherren 
weiterzugeben, um Ihrer Informationspflicht Genüge zu leisten. Wenn Sie als Abnehmer oder 
Verarbeiter unserer Produkte diese Hinweise nicht weitergeben, müssen Sie sich von Ihren 
Bauherren ggf. den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie über die Gefahren im Umgang mit Tausalz 
und den möglichen Schäden nicht aufgeklärt haben. Der Bauherr wird dann immer die Position 
eines unwissenden Laien beziehen. Dieses Schreiben gilt ebenfalls als Teil der Erbringung 
unserer Hinweispflicht Ihnen gegenüber. 

 
Generell gilt, dass Anforderungen an Betonprodukte in einer Anfrage oder einer Bestellung durch 
den Besteller zu  definieren  sind.  Dafür  wurden  die  Expositionsklassen  geschaffen,  anhand  
derer  ein  Fachplaner  dem Hersteller gegenüber seine Bedürfnisse hinsichtlich des Betons zum 
Ausdruck bringt. Der Hersteller muss hier weder nachfragen, noch implizieren Produkte wie 
Blockstufen oder ähnliches eine automatischen Einstufung in eine frost‐ und tausalzbeständige 
Klassifizierung. 

 
Ein Beton, der bei der Herstellung nicht für eine Frost‐ und Tausalzbeständigkeit vorgesehen 
worden ist, erfährt durch Tausalzeinsatz heftige Oberflächenbeschädigungen. Wir als der Hersteller 
können hierzu nur sagen, dass es sich um einen Anwenderfehler handelt. Das Fertigteil war bis zu 
dem Tausalzeinsatz in einwandfreiem Zustand und wurde durch den chemischen Angriff zerstört. 
Diese Tatsache kann keinem Hersteller als Mangel vorgeworfen werden. Wir vergleichen es 
sinnbildlich mit einem Neuwagen, dem man erwirbt, dann mit einem Hammer auf die Motorhaube 
schlägt und sich anschließend darüber beschwert, dass die Motorhaube zerstört ist. Nichts anders 
passiert mit Tausalz auf Beton. Tausalzeinsatz wirkt wie ein Hammer. Durch die daraus folgende 
physische Reaktion (die Schädigung ergibt sich aus dem Gefrierdruck des im Betongefüge 
frierenden Wassers) wird der Beton in den Oberflächenbereichen nahezu gesprengt. 

 
Selbst fachgerecht hergestellter LP‐Beton (mit Luftporenbildnern versetzter Frischbeton) darf 
unter Einfluss von Tausalz eine Abwitterung von bis zu 1000 Gramm je Quadratmeter erfahren. 
Das bedeutet, dass keine Sichtbetonoberfläche nach Einsatz von Tausalz in dem Zustand verbleibt, 
in dem sie sich vorher befunden hat. Das Fertigteil ist in seinen statischen Eigenschaften absolut 
einwandfrei, optisch jedoch zum Nachteil beeinträchtigt. Das Fertigteil ist immer noch absolut DIN‐ 
und fachgerecht und als mängelfrei einzustufen, jedoch in seiner Oberflächenbeschaffenheit 
verändert und stellt Architekten und Bauherren nicht mehr zufrieden. 
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Viele Menschen in unserem Land wissen nach unserer Erfahrungen und den geführten 
Diskussionen nicht, dass jede Kommune über eine Tausalzverordnung verfügt, an die sich die 
Bevölkerung zu halten hat. Diese Tausalzverordnungen unterscheiden sich von Kommune zu 
Kommune und lassen sich nicht verallgemeinern. Der Großteil dieser Verordnungen besagt, dass 
die kommunalen Betriebe, welche für den Winterdienst zuständig sind, Tausalze einsetzen dürfen. 
Gleichzeitig verbieten sie den Einsatz von Tausalz für Gewerbebetriebe  und  private  Haushalte  
und  sehen  dort  stattdessen  den  Einsatz  von  abstumpfenden Taumitteln (Splitt, Sand, 
Sägemehl, etc.) vor. Die größte Zahl der Tausalzschäden, die wir begleitet haben, hätte alleine auf 
Grund der Tatsache, dass der Einsatz verboten war, nicht erfolgen dürfen. Ganz im Gegenteil 
handelt es sich bei dem Einsatz von Tausalz um eine Ordnungswidrigkeit durch den 
Gebäudeeigentümer oder dessen Mieter. Die Folge eines Taumittelschadens am Beton kann 
aufgrund dieser nicht legalen Benutzung weder Ihnen noch uns vorgeworfen werden. Diese 
Verordnungen unterstreichen die Eingangs von uns formulierte  Aussage,  dass  wir  die  benötigten  
Eigenschaften  des  Betons  nicht  erahnen  oder  voraussehen müssen. Wir müssen nur vom 
normalen Standartbeton ausgehen, es sein denn, es wird explizit etwas anderes 

verlangt.  Tatsache  ist,  dass  unsere  Baumärkte  palettenweise  Tausalze  in  den  Wintermonaten  
verkaufen, welche zu einem sehr großen Teil von den Käufern gar nicht eingesetzt werden dürfen. 

 
Von Vorteil ist, dass sich ein Taumitteleinsatz anhand von Analysen in betontechnischen 
Laboren noch über Jahre nachweisen lässt. Die Behauptung, es wäre noch nie Salz gestreut 
worden, kann auf diesem Weg immer entkräftet werden. 

 
Wir haben uns schon vor längerer Zeit wie viele andere Hersteller auch auf die Position 
zurückgezogen, dass wir zwar e i n e n  frostbeständigen,  aber keinen tausalzbeständigen 
Beton herstellen und verkaufen.  
 
Durch Herstellung des Betons in C 30/37 LP  XC4 /XF4  erhalten Sie von uns einen hochwertigen 
Beton der eine, gegenüber normalem Beton, erhöhte Resistenz gegen Tausalze hat und somit für 
direkt beregnete Außenbauteile geeignet ist. 

 
 

Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir werden bemüht 
sein, Sie entsprechend zu beraten. 
 
 

Kamin- und Betonwerk Max Koch GmbH & Co. KG 
Industriestraße 12       78256 Steisslingen 
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